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ist ode r von unzumutbaren Bedingungen abhängig gemacht
wird8'J •

Von di ese n Regelungen sind derzeit die St a a t s a ngehö ri ge n
zahlreicher Nati onen betroffen. Sie können sic h also ohne
Aufgabe der bi s he r i ge n Staa tsangehörigkeit einbürge rn
lassen. Von den ehema l igen Anwerbes taaten sind es vor
allem die marokkanischen Staatsange hörigen. Es kommen
hi nzu St a a t s a nge hö r i ge a us (d i e Auf Zähl un g ist ni c ht ab­
s chließend ): Afghanistan , Algerien, Argentini en, Brasi ­
l ien , Eri trea , Iran , Libanon , Syr i e n , Tunesien . Hinzu
kommt eine Reihe weiterer süd- und mittelamerikanischer
Staaten. Alle dies e Staatsangehörigen können sich einbür­
gern l a s s en , ohne auf d i e bisherige Staatsangehörigkeit
ve rzi cht en zu mUs sen . Es wird also de utl i c h , da ß vom
Grundsa tz der Vermeidu ng von Mehrs taat igkei t ha upt säch­
l i c h betroffen sind di e Staa tsangehörigen der Nachfol ge ­
staaten J ugosla wi e ns s owi e der Tür ke i , die l et zteren aber
erst sei t dem 1.1 . 20 0088

• Zugegebenermaßen handelt es
sich bei diesen Ländern um die " Haup tl ie f e r an t e n " der s o­
genannt e n Ga sta rbe i te r a nwerbung . Anderersei ts l e hr t die
Pr axis , daß Staatsangehörige der Bal kanstaa ten viel weni­
ger häufig de n Wunsch he gen , i hre bisherige Staa tsangehö­
rigkeit beizubehalten .

2. Die Einbürgerungserleichterungen der § 10 Ab s . 2 und § 9
StAG

Es gi l t zu erinnern , da ß die Anwartschaftszei t e n f ür einen
gesetzlichen Anspruch auf Einbürgerung89 gan z erhebl i ch re ­
duz iert s ind , wenn e s um die MiteinbUrgerung von Ehegatten
und der minderjährigen Kinde r de s Auslände rs 90 ode r um die
Einbürgerung e i ne s Ausländers geht , de r mit einem de utschen
Staatsangehörigen ve rhei r a t et ist 91

•

17 5 12 Abs. 1 S . 2 Nr . 3 StAG. Hinzu kommt : Aus l ä nde r mit F1Uchtiingsstatus
werde n unte r ge nerell unter Hi nna hme de r Mehr s t a a t igke i t eingebürgert (5 12
Abs . 1 S . 1 Nr. 6 StAG.
11 Bis zum 31 .12 .19 99 konnten türkische Staatsangehörige , die i n Deutschland
ihren Wohnsitz hatten und nach Entlassung aus der türkischen Staatsangehö­
r i gke i t eingebürgert wu r den, die t ürkische Staatsangehörigke it auf Ant r a g
wiedere rwerben , ohne dadurch die deutsche zu verlieren (s . S 25 StAG in der
bis zum 31 .12 .1999 gültigen Fassung ) .
19 Die Anwar t s chaf t s ze i t be t r ägt acht Jahre . Es muß seit acht Jahren ein
rechtmäßige r , ge wöhnlicher Aufenthalt bestehen und spätestens zum Zeitpunkt
der Entsche idung ein ~einbürgerungsfähiger~ Aufenthaltstitel i . S. d . 5 10
Abs . 1 S . 1 Nr . 2 StAG bestehen . Studienaufenthalte seit dem 1 .1 .2005 gel ­
ten als gewöhnlicher Aufenthal t . Nach erfolgreichem Abschluß eines Integra­
tionskurses reichen sieben Jahre <$ 10 Abs . 3 StAG) .
• 0 S 10 Abs . 2 StAG.
91 § 9 StAG . Di e Vergünstigung gilt auch fü r die partnerschaftliche Bezie­
hung , wenn sie eingetragen ist .
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3 . Die Einbürgerungserleieheerung durch die Refor.m des Staats
angehörigkeitsrechtes 2007

Der Entwurf des Richtlinienumsetzungsgese tzes sieht, was die
zeitliche Anwartschaft der Einbürgerung angeht , eine weitere
Erleichterung vor . Künftig kann e i n gesetz licher Anspruch
auf Einbürgerung bereits na ch sechs Jahren bestehen , wenn
Sp rach kenntnisse na c hgewi e s en werden , die das Nivea u des
Zertifikats Deutsch (B 1 des Gemeinsamen Europäischen Refe ­
r enzrahmens l Obe r s tei gen . 92

Als Zwi schenergebn i s zu Abschnitt III . kann festgehalten
werden:

(1) Die Einfüh rung des ius soli mit Wirkung vom 1 . 1 . 2000
hat das Auseinandertreiben von Wahl volk und Bevölkerung
beendet .

(2) Da s StAG in der ab der zwe iten Häl ft e 2007 gel t enden
Fassung I~ß t be i gehobenem Sprachniveau die Einbürge ­
rung bereits nach s e chs J ahren zu . Für
miteinzubürgernde Ehegatten und Ki nde r und fü r deutsch
ve rhe iratete Ausländer gelten wes e n t l i c h kü r zere Fris ­
ten . Die Ein f üh r ung eines Kommunal wah lrechtes fü r Aus ­
lände r würde , wie auf der Hauptversammlung des Deut ­
s chen Städte t age s kundgetan , auch e inen Mindestaufent ­
ha l t von fünf Jahren unabdingbar machen . Außerdem e r ­
s cheint auch die Forderung na ch einem gehobenen Sp r a c h­
n ivea u für die Verleihun g des KWR nicht unbillig . Der
Wahlberechtigte soll te sprach lich i n der Lage sein , am
politischen Geschehen teilnehmen und der ö f f e nt l i c he n
Argumentation im Wa hl kamp f f o lgen zu können. I n diesem
Sinne ha t t e sich auc h der Präsident d e s Deutschen Städ­
t e t a ges geäußert. Bisher wurde jedenfalls in der Öf ­
f entlichkeit übe r haup t nicht erörter t , ob f ü r den Er ­
we r b der Wahlberechtigung auf kommunaler Ebene diesel ­
ben negativen Voraussetzungen gern. § 11 S . 1 Nr . 2 und
2 St AG gelten s ollen wi e bei der Einbürgerun g ode r ob
das KWR ohne Rücksi cht auf verfassungsfeindliche Be­
s t r eb ungen eingerä umt werden s ol l . Letzteres wird man
nicht annehmen dürfen . Dann aber i s t für die Eintragung
in die Wahl liste auf Kommunalebene wie auch heute bei
d e r Einbürgerung ein eno rmer Aufwand an Si cherhei t s ­
überprüfung notwendig .

'1 S 10 Abs. 3 S . 2 StAG i. d . F. des Ent wur f e s e ines Gesetzes zu r Ums e t zung
a ufentha ltsrecht l icher und asyl rechtlicher Ri chtl inien der EU, BT-Drs .
16/5065 .
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Die Einbürgerungshürden sind also inzwischen niedrig .
Nur für die Staatsangehörigen einzelner Staa ten kommt
das (subj ekt i ve) Einbürgerungshindernis der Entlassung
aus der früheren Staatsangehörigkeit i n Betracht .

4. Die weitere Erleichterung der Hinnahme von Mehrstaatigkeit

Statt eine Ve r f a s s ungs ä nde r ung , die eine 2/3 -Mehrheit vor­
aussetzt , anzustreben , ka nn e r wogen werden, die Einbürgerung
unter Hinnahme der Mehrstaatigkeit zu erleichtern . Dabei
kann der Gedanke des § 12 Abs . 2 StAG aufgegriffen werden.
Dort i st normiert , daß von der Voraussetzung de r Aufgabe der
bisherigen Staatsangehörigkeit abgesehen wi rd , Hwenn der
Ausländer die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglieds ­
staat e s de r Eu r opäischen Un ion besitzt und Gegenseitigkeit
bes t e h t " .

Diese Vorschrift könnte um folgenden Satz 2 erweitert wer­
d e n :

HDas s e Lbe gi~t ~ür AU8~änder, ~e die Staatsangehörigkeit
eines Staates besitzen , der den Status ein e s EV­
B.itritt8kan~dat.n hat , sofern Gegenseitigkeit besteht. "

Bet roffen wären , s ofern Gegenseitigkeit bestünde , de rzeit :
die Staatsangehörigen Kroatiens , Mazedoniens und der Türkei .
Diese Lände r s ind EU-Beitritts kandidat en . Zu erwarten ist ,
da ß den Ka ndi da t e ns t a t us in absehbarer Zeit auch erlangen
Bosnien-Herzegowi na , Montenegro und Serbien (be i Serbien
scheitert der Kandidat ens tatus de r zei t vor allem deshalb ,
we i l Serbien s eine r völkerrechtlichen Ve r pf l i c ht ung zur
Festnahme und Auslie ferung der der Kriegsverbrechen Verdäch ­
t i gte n nicht nachkommt ).

Im Fal l e der Türke i i s t zwei f elhaft (g ewor den) , ob ein EU­
Bei t rit t er r eicht we r de n kann. Derzeit fre i l ich ist da s Land
Bei trittskandidat . Di e Entwicklung ist schwer vo r hers e hba r.
Eines aber is t unbestritten : Mindestens soll zwischen der EU
und der Türke i eine besonders ausgestaltete Partnerschaft
bestehen . 93

.) Bei dieser Argumenta tion wi rd hluf ig Ubersehen, daß eine solche besondere
Partnerschaft bereits be s t e ht . Der rechtliche Ausd ruck ist das Assozia­
tionsabkommen zwischen der Türkei und den Europä i s chen Gemeinschaften;
tUrkische Staatsangehörige , die dem Assoziat ionsratsbeschluß 1/80
unterliegen, genießen bere i t s heute im Verhältnis de s Auf ent ha lts s t aa tes
zum He rkun f t s s t aa t eine fast gleichwertige geme i nscha f t srecht l i ch e
Rechtsstellung .
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S . Fazit

Die hier angeregte Lösung bietet eine Reihe von Vor t ei l e n :

a ) Der Erwerb der Staatsangehörigkeit ist als Bedingung für
die Wahlberechtigung zumutbar . Keineswegs alle Dritt ­
staater müssen , um die deutsche Staatsangehörigkeit zu
erwerben , ihre bisherige aufgeben .

b ) Es wird das Ringen um eine 2 / 3- Me hr heit zu r Änderung des
Grundgesetzes vermieden . De r neinfache" Geset zgeber kann
das St a a t s a nge hör i g ke i t s ge s e t z ändern; die Beitri ttskan ­
dida ten müssen Entgegenkommen zeigen. Dami t ka nn gerech ­
ne t werden .

c ) Die Verleihung de r Staatsangehör igkeit be rechtigt zur
Teilhabe an den Wahlen auf allen Ebenen . Es ließe sich
der nGeruch" ve r me i den , d ie Drittstaater lasse man nur
wunte n " mitwählen , nicht aber zum Be i spi el dort , wo übe r
di e Ausländergeset zgebun g entschi ede n wi rd .

d ) Der Aufwand e i ne r Prüfung gern. § 11 S . 1 Nr . 2 und 3
StAG (Si che r he i t s übe r pr üf ung ) , die Bedingung für eine
Teilhabe arn KWR s ein müßte , ließe sich auf den Akt kon ­
zentr ieren , wo e r hingehört : das Einbürgerungsver fa hren .

Victor Pfaff . Rechtsanwalt
unter Mitwirkung des Rechtsreferendars Peter Aulba c h


